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ich bedauere sehr, dass die Union in den letzten Wochen 
ein derart desaströses Bild abgegeben hat. Umso mehr 
freue ich mich, dass es geradezu in letzter Sekunde eine 
Einigung im Asylstreit gab. CDU und CSU haben einen 
Kompromiss gefunden, mit dem beide Schwesterparteien 
gut leben können. 

Künftig sollen Asylbewerber in bestimmten Fällen bereits 
an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Die 
Einigung sieht zwei Verfahrenswege vor: Erstens die Ein-
richtung der von mir seit geraumer Zeit favorisierten 
Transitzentren in Deutschland, aus denen heraus re-
gistrierte Asylbewerber nach kurzem Aufenthalt in die für 
das Asylverfahren zuständigen EU-Länder abgeschoben 
werden sollen. Zweitens die direkte Zurückweisung an 
der deutsch-österreichischen Grenze. Ausschlaggebend 
soll dabei sein, ob die jeweiligen EU-Länder Verwaltungs-
vereinbarungen mit Deutschland schließen, in denen die 
Rückführungen einvernehmlich geregelt werden (erster 
Verfahrensweg) oder sich verweigern (zweiter Verfah-
rensweg). Für Letztere muss noch eine Vereinbarung mit 
Österreich getroffen werden. 

In der vergangenen Nacht hat die Union sich auch mit der 
SPD im Koalitionsausschuss auf eine gemeinsame Linie in 
der Asylpolitik geeinigt. Die „Transitzentren“ sollen nun-
mehr „Transitverfahren in Einrichtungen der Polizei“ hei-
ßen. Wie beim bestehenden Flughafenverfahren reisen 
die Personen rechtlich nicht nach Deutschland ein. Die 
Zurückweisung soll innerhalb von 48 Stunden erfolgen. 
Die SPD hat auch dem Unions-Vorschlag zugestimmt, dass 
für diejenigen Asylsuchenden, die bereits in einem ande-
ren EU-Mitgliedstaat registriert wurden und im Inland  
(d. h. bereits eingereist sind) angetroffen werden, ein 
besonderes beschleunigtes Verfahren in den AnKER-

Einrichtungen eingeführt wird.  

Die Vereinbarung aus dem Koalitionsausschuss sowie die 
unionsinterne Vereinbarung sind zusammen mit dem 
Masterplan Migration des Bundesinnenministeriums die-
sem Bericht als Anlage beigefügt. 

In dieser Woche wurde endlich der Bundeshaushalt für 
das Jahr 2018 beschlossen. Im vierten Jahr in Folge wird 
der Bund mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger aus-
kommen und kann seine Ausgaben von 343,6 Mrd. Euro 
ohne neue Kredite finanzieren. Die Investitionen werden 
gegenüber 2017 um rd. 6 Mrd. Euro auf 39,8 Mrd. Euro 
erhöht. Dies ist ein historisch hoher Wert. Wir stellen im 
Haushalt 2018 u.a. zur Verfügung:  

 263 Mio. Euro für das Baukindergeld  

 Mittel für 1.840 Stellen bei den Sicherheitsbehörden  

 Mittel zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung ent-
lang der Eisenbahnstrecken  

 70 Mio. Euro für das Programm zur „Sanierung kom-
munaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend 
und Kultur“  

 178 Mio. Euro für die landwirtschaftliche Unfallversi-
cherung zur Entlastung der landwirtschaftlichen Be-
triebe 

 2,4 Mrd. Euro für den Digitalfond, aus dem der Breit-
bandausbau sowie die digitale Infrastruktur für Schu-
len finanziert werden. 

 5,0 Mio. Euro zur Förderung von umweltfreundlichem  
Bordstrom und mobiler Landstromversorgung für sau-
bere Luft in den Hafenstädten 

Der Haushalt 2018 ist in Zahlen gegossene Politik und 
trägt deutlich die Handschrift der Union. 
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Wir vereinbaren zur besseren Ordnung, Steuerung und Verhinderung der 

Sekundärmigration: 

 

1. Wir vereinbaren an der deutsch-österreichischen Grenze ein neues 

Grenzregime, das sicherstellt, dass wir Asylbewerber, für deren 

Asylverfahren andere EU-Länder zuständig sind, an der Einreise 

hindern. 

 

2. Wir richten dafür Transitzentren ein, aus denen die Asylbewerber direkt 

in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden (Zurückweisung auf 

Grundlage einer Fiktion der Nichteinreise). Dafür wollen wir nicht 

unabgestimmt handeln, sondern mit den betroffenen Ländern 

Verwaltungsabkommen abschließen oder das Benehmen herstellen. 

 

3. In den Fällen, in denen sich Länder Verwaltungsabkommen über die 

direkte Zurückweisung verweigern, findet die Zurückweisung an der 

deutsch-österreichischen Grenze auf Grundlage einer Vereinbarung 

mit der Republik Österreich statt. 
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Ordnung und Steuerung in der Migrationspolitik: 
 

Der Europäische Rat am 28. Juni 2018 hat festgestellt, dass die Sekundärmigration die Integrität des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und des Schengen-Besitzstands zu gefährden droht und 

deshalb die Mitgliedsstaaten alle erforderlichen internen Rechtssetzungs- und Verwaltungsmaß-

nahmen gegen diese Migrationsbewegungen treffen und dabei eng zusammenarbeiten sollten. 

 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Koalitionspartner: 

 

• Das Recht auf Asyl beinhaltet nicht das Recht, sich das europäische Land aussuchen zu können, in 

dem man das Asyl erhält. Deshalb sollen künftig an der deutsch-österreichischen Grenze 
Personen, die bereits in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union einen Asylantrag 

gestellt haben (EURODAC Cat. 1-Eintrag) direkt in das zuständige Land zurückgewiesen werden, 

sofern mit diesem Mitgliedstaat ein Verwaltungsabkommen abgeschlossen oder das Benehmen 

hergestellt wurde, dass er die Antragsteller wieder zurücknimmt. In den Fällen, in denen sich 

Länder Verwaltungsabkommen über die direkte Zurückweisung verweigern, findet die 

Zurückweisung an der deutsch-österreichischen Grenze auf Grundlage einer Vereinbarung mit 

der Republik Österreich statt.  

Die Bundespolizei nutzt für das Transitverfahren ihre bestehenden Einrichtungen in 

unmittelbarer Grenznähe, sofern die Personen nicht unmittelbar in die bestehende Unter-

bringungsmöglichkeit im Transitbereich des Flughafens München gebracht werden und von dort 

aus in den Erstaufnahmestaat zurückkehren können. Für Familien und besonders schutzwürdige 

Personen wird es gesonderte Räume in den Unterkünften geben. Wie beim bestehenden 

Flughafenverfahren reisen die Personen rechtlich nicht nach Deutschland ein. Die Zurückweisung 

erfolgt innerhalb von 48 Stunden.  

Das Vorgehen erfolgt im Rahmen des geltenden Rechts; Gesetzesänderungen sind nicht 

erforderlich. 

 

• Auch national wollen wir die Zuständigkeitsfeststellung in Dublin-Fällen deutlich beschleunigen. 

Für diejenigen Asylsuchenden, die bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat registriert wurden 

und im Inland angetroffen werden, wird ein besonderes, beschleunigtes Verfahren in den AnKER-

Einrichtungen eingeführt. Dies wird in Anlehnung an die im Asylgesetz bereits geregelten 

besonderen Aufnahmeeinrichtungen in einer eigenen Vorschrift normiert (BAMF-

Verfahrensabschnitte innerhalb von je einer Woche, Residenzpflicht, keine Verteilung auf die 

Kommunen). Das beschleunigte Verfahren begründet keinen Selbsteintritt in die 

Asylsachprüfung, es ist auf die Zuständigkeitsprüfung nach der Dublin-Verordnung beschränkt. 

Durch einen verstärkten Einsatz von Schleierfahndungen und sonstige intelligente 

grenzpolizeiliche Handlungsansätze kann die Zahl derer deutlich erhöht werden, die mit einem 

EURODAC-Eintrag grenznah erfasst und umgehend in die AnKER-Zentren gebracht werden. Zur 

weiteren Beschleunigung der Verfahren wird das Bundesinnenministerium die Ergebnisse der 
durch die Ministerpräsidentenkonferenz eingerichteten Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum 

Dublinverfahren zügig umsetzen.  

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird überdies zeitnah Vorschläge für 

weitere Beschleunigungsmöglichkeiten des Dublin-Verfahrens vorlegen. Im Rahmen der 

laufenden Dublin-IV-Reform wird sich Deutschland für eine effiziente Neugestaltung einsetzen. 

Ziel ist der Abschluss eines Dublin-Verfahrens in wenigen Tagen. 

 



• Heute gelingt eine Dublin-Rücküberstellung aus Deutschland nur in ca. 15% der Fälle. Um diese 

Quote deutlich zu steigern, schließen wir mit verschiedenen EU-Mitgliedstaaten Verwaltungs-
abkommen gemäß Art. 36 Dublin-Verordnung ab. Diese Abkommen sollen die Rückführungs-

prozesse beschleunigen und können beiderseitige Rücknahmehindernisse beseitigen. So kann 

Deutschland bei der Dublin-Rücküberstellung deutlich effektiver arbeiten. Außerdem muss der 

Dublin-Bereich des BAMF personell erheblich verstärkt werden. Die gerade vereinbarte Personal-

erhöhung beim BAMF ist hierfür wesentlich und wird bei Bedarf weiter fortgesetzt. 

 

• Deutschland wird die EU-Mitgliedstaaten an den Außengrenzen der Europäischen Union bei der 

Bewältigung ihrer besonderen Herausforderungen unterstützen. Mit Spanien und Griechenland 

ist deshalb zum Beispiel vereinbart, die Fälle der Familienzusammenführungen schrittweise 
abzuarbeiten und abzuschließen. 

 

• Um die Rückkehr weiter zu beschleunigen, wird der Bund für die Dublin-Fälle aus den AnKER-

Einrichtungen die Rückführungen übernehmen, soweit die jeweiligen Länder dies wünschen. 

Bisher wird zwar das Verfahren zur Klärung der Rücknahme vom BAMF durchgeführt – die 

Verantwortung für die eigentliche Rückführung geht dann aber auf eine der Ausländerbehörden 

über. Das verzögert die Verfahren und wird deswegen geändert. Der Bund wird darüber hinaus 

künftig auch die Beschaffung der nötigen Reisepapiere übernehmen, soweit die jeweiligen 

Länder dies wünschen. 
 

• Der Europäische Rat hat beschlossen, FRONTEX deutlich auszubauen und das Mandat zu 

erweitern. Diese Bemühungen werden wir unterstützen. 

 

• Deutschland wird sich auf der europäischen Ebene für die Bekämpfung des Visumsmissbrauchs  

einsetzen. 

 

• Der Entwurf für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird noch in diesem Jahr vom 

Bundeskabinett in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. 
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